
   STADT BOCKENEM    

sucht ab dem 01.04.2025 eine 

 

Reinigungs- und Kassenkraft (m/w/d) 
für das Freibad 

 

Außerhalb der Freibadsaison erfolgt der Einsatz im Reinigungsbereich der städtischen 

Liegenschaften. 

 

Unser Angebot 
 

- Eine unbefristete Teilzeitstelle (27,5 Wochenstunden) 

- Entgelt nach Entgeltgruppe 2 TVöD-VKA 

- Die im öffentlichen Dienst üblichen Leistungen wie Zusatzversorgung (VBL), 

Leistungsorientierte Bezahlung, Jahressonderzahlung, JobRad-Leasing, usw. 

Ihr Aufgabenbereich 

- Reinigungstätigkeiten im Bereich des Freibades  

- Kassierertätigkeiten im Freibad 

- Grünflächenpflege im Freibad 

- Außerhalb der Freibadsaison Einsatz im Reinigungsbereich der städtischen 

Liegenschaften 

Ihre Qualifikationen 

- Erfahrungen im vorgenannten Aufgabenbereich 

- flexible Einsatzbereitschaft, auch an Wochenenden und Feiertagen 

- Stressresistenz bei erhöhtem Arbeitsanfall 

Für Rückfragen 

steht Ihnen Frau Ulbricht (Personalbereich) unter der Telefonnummer 05067 / 242-322 bzw. 

per E-mail (pia.ulbricht@bockenem.de) gerne zur Verfügung. 

 

Die Stadt Bockenem setzt sich für die berufliche Gleichstellung i.S. des NGG ein. 

Bewerbungen von Personen mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher fachlicher 

Leistung und Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Bitte eine 

Schwerbehinderung/Gleichstellung zur Wahrung Ihrer Interessen bereits in der Bewerbung 

mitteilen und entsprechend nachweisen. 

Die Bewerbung von Männern wird ausdrücklich befürwortet. 

 

Bewerbungen richten Sie bitte mit den erforderlichen Unterlagen bis zum  

 

28.02.2025 
 

an: Stadt Bockenem, Buchholzmarkt 1, 31167 Bockenem, oder per E-Mail an 

pia.ulbricht@bockenem.de. (Bitte nur im PDF Format) 

 

mailto:pia.ulbricht@bockenem.de


 

 

Allgemeine Hinweise: 
Die Bewerbungsunterlagen werden drei Monate nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet. Sofern Sie 

eine Rücksendung der Unterlagen wünschen, fügen Sie der Bewerbung bitte einen adressierten und ausreichend 

frankierten Rückumschlag bei. 

Eventuell anfallende Reisekosten können nicht erstattet werden. 


